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Text 

Bewilligung von Anlagen 

§ 61. (1) Anlagen, die geeignet sind, eine Gefahr für das Leben oder die Gesundheit von Menschen 
herbeizuführen oder die Nachbarschaft in einer das örtlich zumutbare Ausmaß übersteigenden Weise 
unter Berücksichtigung der Bestimmungen über die Flächenwidmung und der für das entsprechende 
Widmungsgebiet zulässigen Nutzungen (§ 6) zu belästigen, bedürfen einer Bewilligung, sofern sie nicht 
bundesgesetzlichen oder anderen landesgesetzlichen Vorschriften unterliegen; dies gilt sinngemäß auch 
für die Änderung bewilligter Anlagen. In der Bewilligung sind jene Auflagen vorzuschreiben, die 
notwendig sind, um eine unzulässige Beeinträchtigung hintanzuhalten; ist dies durch Auflagen nicht 
möglich, ist die Bewilligung zu versagen. 

(2) Für den bloßen Ersatz einer gemäß Abs. 1 bewilligten Anlage durch eine Anlage, die nach ihrem 
Verwendungszweck der bewilligten Anlage entspricht und deren zu erwartende nachteilige 
Auswirkungen nicht über jene der bewilligten Anlage hinausgehen, ist eine Bewilligungspflicht nicht 
gegeben. 
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